
PR~IDENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 
Wien 1., Löwelstraße 12 

Postfach 124 1014 Wien 
Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 

A, z,: R-984/R 

Betreff: 

Zum Schreiben vom "", .................... . 

A,Z,: ................... . 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Betreff: Entwurf eines 
gesetzes 1984 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 
Aktenzeichen anzugeben, 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs übermittelt in der Anlage 22 Exemplare ihrer Stel­

lungnahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

den Generalsekretär: 

22 Beilagen 
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PKÄSIDENTENKONFEKENZ 
DEI LANDWIITSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

G. Z.: R-784/M/R 

. 3 \;C;i'; 1qGb 
. Wien, am ............ : ... ~.~:'.: •.. ::~.~.:l ................... . 

Wien 1., Löwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 0741,6377 31, Fernschreiber 13/5451 

Betr.: Entwurf eines Abgabenänder'ungs­
--. -- gesetzes 1984 

z . Schr . v. :25. 7 . 1984 
GZ.: 06 0102/8-IV/6/84 

An das 
Bundesministerium für Finanzen 
Himmelpfortgasse 4 und 8 
1010 Wien 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­
reichs beehrt sich, dem Bundesministerium für Finanzen zum 
Entwurf eines Abgabenänderungsgesetzes 1984 folgende 
Stellungnahme bekanntzugeben: 

Zu __ .!E~.~hni ~1;J.JEiIl:komm~E.s·teu~rgesetz 19722: 
Zu)~,: ,6.(§ 1 E? ,. ~bs < 1, Z < 4) : 
bie an sich erfreuliche Verlängerung des Zeitraumes für den 
Verlustvortrag von bisher 5 auf 7 Jahre sollte durch die Ein­
führung eines Ver1..ustrücktrages ergänzt werden. Die Rücker­
stattung von bereits gezahlten Ertragssteuern würde für viele 
in Schwierigkeit'geratene'Unternehmungen'eine wesentliche 
Hilfe darstellen. Im Gegensatz zum Verlustrücktrag bietet der 
Verlustvortrag nur eine Hilfestellung für die Zukunft. 

Zu Z.13 (§ 33.Abs.5): 
.----~-'_ .• -_ .• _- & ' " . 

Der Arbeitnehmerab~etztetrag wurde bisher bei einer Veran-
lagung, wenn me~rere Einkunftsarten zusammengerechnet wurden, 
bei Bestehen der Voraussetzungen voll ge,währt. In Hinkunft 
soll er nur mehr insoweit gewährt werden, als Lohneinkünfte 
zur Steuerbelastung beitragen. Diese ungünstige Änderung wird 
viele Nebenerwerbslandwirte und auch Pensionisten treffen. 
Bauern-Pensionisten, die ihre Auszugsleistungen im Wege der 
Veranlagung versteuern, erhalten bisher den Pensionisten- und 
Arbeitnehmerabsetzbetrag, was nach dieser geplanten Änderung 
zum großen Teil nicht mehr der Fall sein wird. Diese Änderung 
wird daher abgelehnt, 
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Zu § 1..§':' 

Neuerlich wird beantragt, eine Verwaltungsübung'zu gewähr­
leisten, die die Anerkennüngder Aufwendungen:fürEigen­
heime von Landwirten als Sonderausgaben aUQP dann ,1;>ewirk~, 

wenn eine völlige Trennung von den Wirtschaftsgebäuden (meist 
aus zwingenden baurechtlichen und räumlichen Gründen) nicht 
erfolgt. 

Zu,,~ 41: 
Neuerlich wird der Antrag auf Erhöhung des seit 1975. unver­
änderten Freibetrages von 100000 S im Interesse der Neben­
erwerbsl(indw:j,rte und Bauernpension:i,.sten vorgebracht, ' 

,Zu _~_~.~Lj:1una ~1.: 

, . 
• 

Schon zum Abgabenänderuhgsgesetz 1983 hat die Präsident-enkon­
ferenz den schon mehrfach gestellten Antrag wiederholt, eine, 
Ungleichbehandlung der Grenzgänger vor allem dadurch abzustel­
len, daß ihnen der Freibetrag gemäß § 41 Abs.1 Z.1 von derzeit 
10.000 S zugestanden wird. Die Nichtzuerkennung dieses Freibe­
trages wird vonGr~nzgängern, die Nebenerwerbslandwirte' sind, 
als besonder(3 nachteilig ISmpfunden. 

Zu ~bs~PEi~E~,:r::r:1.-.:.(UE1satzstell.~rge,setz 1,9E2.: 

Zu "_Z_~.f?_( § . . :! .. !.J~:E_s .. 62: 
Die Erhöhung des Gre-nzbetrages für sogenannte Kleinbetrags­
rechnungen von bisher ,1.000 Sauf 2.000 S ist zu begrüßen 
und liegt im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung auf allen 
Gebieten. Dan,eben besteht noch die Bagate~lgrenze von 500 S.· 
des § 132 a BAO für die erweiterte Be-Iege"rtei'lungspflicht. 

Da dieser Betrag schon an sich äußerst ,niedrig ist, wäre eine 
Erhöhung auf 2.000 S und damit eine Angleichung an elen Grenz­
betrag für Kle'inbetragsrechnungen wünschenswert' (s . .A.bschni tt VII 

.: . 

- BAO). 

Über den Entwurf hinaus wird vorgebracb.t: 
Zu §,10:, 
o Halber Steuersa,tzfürDienstleistungen zum Nutzen der Land- und 

. Forstwirtschaft 'auch ,bei Her~l1ziebung buchführender Land-
und Forstwirte und Gewerbetreibender im R"J.hmen der überbe­

trieblichen Zusammenarbeit 
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o Gleichbehandlung von Wein mit allen anderen landwirtschaft­
lichen Produkten ohne Rücksicht auf Vertriebsform (Buschen­
schank) oder Betriebsgröße(über 300'~000 S Einheitswert) 

o Halber Steuersatz für Handelsdünger und Torf. 

Zu ._§_.1?_ Ab.~-,-'l9 __ ~d_._~.1 : 
Nach Ansicht der Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts­
kammerri ist bei der Umsatzsteuer zumindes.t,ein erleichterter 
Übergang von einer beantragten Regelbesteuerung zur pauschalen 
Besteuerung sehr wünschenswert, weil auf grund der einschränken­
den Bestimmungen des § 12 AbsG10 und 11 UStG für pauschalierte 
Landwirte derzeit kaum mehr eine Regelbesteuerung'beantragt 
werden kann. 

Für den Fall, daß diesem Antrag nicht entsprochen wird, müßte 
wenigstens beim Übergang von § 22 zur Regelbesteuerung die 
Vorsteuer, die im Pauschalierungszeitraum angefallen ist, an­
teilsmäßig erstattet werden. Diese Forderung entspricht einem 
Gebot der Billigkeit, da ja umgekehrt beim Übergang zur Be­
steuerung nach § 22 erhaltene Vorsteuern zurückgezahlt werden 
müssen. 

Zu J._~?_ .. !.1J..~ .. ~~ 3 : 
Hiezu wird eine Gleichziehung des Personenkreises mit § 14 
Abs.1,Z.1 lit.a Grunderwerbsteuergesetz beantragt. Der Aus­
schluß von Wahlkindern und Schwiegerkindern erscheint nicht 
gerechtfertigt und dürfte auf ein Versehen zurückzuführen sein. 

Zu _.~.~~,!E_s .6 : 
Beantragt wird neuerlich die Erhöhung der seit 1973 geltenden 
Umsatzgrenze für Kleinst'4-D-ternebmer bis zu der keine Steuerer­
klärung abgegeben und keine Steuer abgeführt werden muß, von 
40.000 Schilling auf 60.000 Schilling wegen der Bedeutung für 
land- und forstwirtschaftliche Nebenerwerbe. 

Zu Abschnitt IV (AI~Qbolabgabeg~setzJ1973): 
_~..... ~.OT~ •• _ .... _.,.. , •• _ " ".' ,," _, ._, .~. ..~. _ 

Die Präsidentenkonferenz tritt seit jeher dafür ein, daß im 
Interesse der notwendigen Ste1lerentlastung flir 'Wein die ur­
sprünglich befristet eingeführte Alkoholabgabe endlich zur 
Gänze oder wenigstens für Wein,_ allenfalls für Wein in der Er­
zeugerstufe (beim Weinhauer), aufgehoben wird. 
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Falls derzeit solche Lösungen nicht· ins Auge, gefaßt werden 

können,;'!hüßte wenigstens eine Zwe9:k,pindung, eines· Teiles· 

"'der; 'Aikoholabgabe zur gesetzlich, 'fixt~~rtep:)',!i~~nZierung 
de-s':: Weinwirtschaftsfonds erfolgen. ,.l'1i,t,d~m.Wegfall der Wein­

steuer ist bekanntlich die bei Schaffung des Weinwirtschafts­

gesetzes verankerte gesetzlich fixierte Finanzierung des 

Weinwirtsc~aftsfonds weggefallen. 
~... . . 

'Zu A bschn~tt -Y.~1_ i~Endesa b,6~E_~E(?,!,dn~~p~ : 

~.1L~22 a: 

(, 

In Analogie. zu der vo.m EIl:twUJ:'~, vorgeschlagenen Verdoppelung 

der Wertgrenze na,ch § 1.1Ab~. 6UStG sollte auch die Betrags­

grenzefür di~,J3~legerteilungspflicht auf 2.000 S erhöht werden. 

, :"'J 

Zum Körperschaftsteuergesetz :.. .' 

ESfehlt~~'i~~-Re~~Ung d~;Besteuerung von' ausgeschütteten Ge­

winnenyon Körperschaften (Kapitalgesellschaften sO"1ie Er­
werbs- lind Wirtschaftsgenossenschaften) die die wirtschaftliche 

Doppelbesteuerung vermeidet. Es ist bedauerlich, daß die Vor-­

schläge der Steuerreformkommission in diese,rHinsicht nicht auf­

gegriffen wu.1:'den.Wenn' es zu keiner allgem~inen gegelung 'der 

Besteuerung v:on Ausschü·ttungen;gekommen ist, so muB wieder 

• 

"nachdrUCklichst die 'Forde'rurig, ,n?,ch Beseitigung der 'Di,skri'minierung 
.. '. -1 ' 

von Erwerbs.2und Wirtschaftsgenossenschaften gegenl,iber Kapital-
• . , ' • • ' . ~ i· :" .~ .• 

gesellschaften erhoben werden, im einzelnen handelt es sich um 

•. ',' ,;folgende.' Maßnahmen: 

•. ';} \;i~renrückv e'r gÜtune; 

. Der F ör'de:r:'llng sauf trag der Genossenschaft und die dem Genossen-
I • • 

schaftsbetrieb eigentÜmliche Identität von Mitg:).iedern und Kunden 

bzw. Lieferanten spezifizieren den genossenschaftlichen Gewinn­

begriff in besonderer Weise. 
Dies hat zur Folge? daß der von Genossenschaften erzielte Über-

"', schuß mit dem Gewinn erwerbswirtschaftiicher uIlte~nehme:n: wirt­

schaftlich'nicht vergleichbar ist. Das Motiv des Zusammenschlus­

ses ist im Genossenschaftswesen,nicht die Kapitalanhäufung und 

die Haftungsbescbränkung",son,de.rll die Förderung von Einzelwirt-
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schaften und Haushalten. Im Gegensatz zu den Ka:r;>italge$ell­
sphaften ist der 'wirtschaftliche Erfolg, den die Geno$sen­
schaft :anstrebt, nicht auf die maximale Rendite des ange..;. 
legten Kapitals gerichtet, sondern auf die Be:friedi~Ilg;, ,,' 
haushalts- oder erwerbswirtschaftlicher Bedürfnissed~r .J'1it'­
glieder', Die Genossenschaft stellt somit ein Hilfsunternehmen 

";. .' 

der Mitglieder dar. 
. :~,' -" 

Diesem Grundsatz des Genossenschaftsgedankens kann vor allem 
durch die Gewährung von Warenrückvergütungen entsprochen werden. 

Die Möglichkeit, Warenrückvergütungenmit steuerlicher Wirkung 
zu gewähren, wurde ab 1975 den Erwerbs.;.. undWirtschaftsgenossen­
schaften , ,q,ie ,den Bestimmungen der Gewerbeordnung unterliegen, .. ~.' ; , . . . .. ': 

ge~ommen. Von dieser Rege,lung wurden jedoch Verbraucbergenossen­
schaften (Kon$umgenossenschaften), die immer den Bestimmungen 
der Gewerbeordnung unterliegen, ausgenomrrfen. Es gibt keine, 
sachliche Begründung für diese' differenzierte steuerliche Be­
handlung funktionell gleicher:Vorgärige. 

Wie schon eingangs erwähnt, si~d;Geno13sens~haften Unternehmungen 
sui generis und daher mit Unternehmungen anderer Rechtsform 
nicht vergleichbar. 

Da die Identität von Mitglied C="Gesellschafter") und Geschäfts­
partner zu' den Grundprinzipien der genossenschaftlichEm' Wirt':" 
scbaftsformgehört, die,G:e~ossenschaften aber in das 'Korsett 
der Körpers~'haftsteuer 'gep;eßt wurden, ergeben sich dauernd 
Schwierigkeiten bezüglich verdeckter Gewinnausschüttungen. 
Diese SchWierigkeiten lassen sich weitgehend dadurch lösen, 
daß Warenrückvergiitungen in einem beschränkten Ausmaß als 
abzugfähige Ausgaben zugelassen werden, weil dadurch seitens 
der Genossenschaften eine differenzierte B,ehandl ung zwischen 
Mitgliedern und Nichtmitgiledern möglich ist. " 

In Anlehnung an die gut bewährte Rabattlösung der Verbraucher­
genossenschaften wird daher eine Begrenzung der:)Warenrückver­
gütungen auch für die der Gewerbeordnung unterliegenden Ein­
und Verkaufsgenossenschaften auf 3 % des Mitgliederumsatzes '­

vorgeschlagen. 

18/SN-86/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)6 von 9

www.parlament.gv.at



- 6 -

GesJ?a.:~~:t.~n~F. "K~.~{)e:gs5?_!l~rt.s.!i~"ll_e;:s~t~ _J'ür.,~editgenossensc~aftell 
Schon die Unterkommission,II der Steuerreformkommission hat die 
Diskriminier.ung.der Erwerbs- und.Wirts6liaftsgenossenschaften 
auf diesem Gebiet als äußerst bedenkli9h bezeichnet. Die 
körperschaftsteuerliche Diskriminier.ung der Kreditgenossen­
schaften gegenüber allen anderen Rechtsformen, in denen Kredit­
unternehmungen betrieben werden, liegt darin, daß die Kredit­
genossenschaften in ihrer Eigenkapitalbildung steuerlich be­
hindert sind. Sparkassen und Hypothekenbanken geni'eßen unter 
dem Hinweis, daß sie Eigenkapi tal'ilUT aus verst·euerten Gewinnen 

. bilden können, eine Ermäßigung des Steuersatzes:~ Kreditunter-
.... , nehmungen in de.r Rechtsform der Kapitalgesellschaft oder Ge-
,- - riossenschaft sind in der Eigenkapit~lbildung auf die Erhöhu,ng 

des Stamm-oderGrundkapi tals bzW~. des Geschäftsanteilekapitals 
angewiesen. Um derartige Beträge aufbringen zu können, muß den 
Gesellschaftern bzw, Mitgliedernieine Entschädigung ~:p.Forrn 

• 

von 'Dividenden bzw. einer G:eschäftsanteileverzinsungg~wäh~t 
werden. Während nun Dividendenzahlungen der Ka:pi talgesellsc,hß.f­
ten zu. einer nicht unerheblichen Ermä~igung der Körperschaft­
ste.uerfiihren, ist. dies bei Geschäfts.anteilever.zinsungen der 
Kredit genossenschaften nicht der Fall. Diese steuerliche Be­
hinderung der Eigenfinanzierung stellt eine wirtschaftlich äußerst 
bedenkliche Diskriminierung dar ,die nicht· zu rechtfertigen ist. 
Die Eigenkapitaisituation des österreichischen Kreditapparates 
ist s~:h'on allgemein als' ungünstig anzusehen; es gebt daher nicht 
an, . einen Sektor, nämlich :d.ie Kreditgenossenschaften, von 
steuerlichen Maßnahmen zur Eigenkapitalbildung auszuschließen. 

(", 

o Aufnahme von NebenerWerb un~ Nebentätigkeit der Land- und 
Forstwirte als:~etriebsformen zwischen dem landwirtschaft­
lichen Hauptbetrieb und dessen Webenbetrieben. Dadurch soll 
die Ausprägung dieser Begriffe für den Bereich der Einkommen .. 
und Umsatzsteuer in Erlaß, Rechtsprechung und Kommentaren im 
Bewertungsrecht nachvollzogen und die Zuordnung vor.allem der 
überbetrieblichen Zusammenarbeit zur Land- und Forstwirtschaft 

eindeutig gesichert werden. 

o Im Hinblick auf die geänderte Produktionstechnik und. eine Re­
duzierung des Endgewichtes von Geflügel infolge Änderung der 
Konsumgewohnheiten wird die Forderung nach Erhöhung des Um­
rechnungsschlüssels (Stück Geflügel pro Vieheinheit) im Rahmen 

der landwirtschaftlichen Tierhaltung erhoben, 
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o Die gravierenden flächenhaften Schäden am Wald bestand wegen 
forstschädlicher Luftverunreinigungen (Waldsterben) erfor­
dern eine besondere, dar verminderten Leistungskraft des Wal­
des entsprechende steuerliche Berücksichtigung. 

o Ferner wird neuerlich die Forderung wiederholt, die Ein­
heitswerterhöhung um 5 % (Bewertungsänderungsgesetz 1979, 
BGBl.Nr.318) ab 1.1.1983 rückgängig zu machen. 

Zun:_R1~ll~FB:.~.~ls"!Je~eFgeBetz : 

Die Präsidentenkonferenz beantragt erneut, auch die Forst­
wirtschaft, das alpine Grünland und die Teichwirtschaft bzw. 
Berufsfischerei in die Mineralölsteuervergütung einzubeziehen. 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellungnahme 
durch Übersendung von 22 Abzügen verständigt. 

Der Präsident: 
gez. l. V. m,R. 81[RßAU~lIl 

Der Generalsekretär: 
gez. Dr. KorN 
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